
AGB des Arbeitskreises Deutscher Markt- und
Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM)
Unverbindliche Empfehlungen für Geschäftsbedingungen zwischen Auftraggebern und 
privatrechtlich verfassten Markt- und Sozialforschungsinstituten als Auftragnehmern 

§ 1 

Das Institut übt seine Tätigkeit im Sinne beratender Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den 
anerkannten Regeln des Berufsstandes der Markt- und Sozialforscher aus. 

§ 2

Das Institut unterbreitet dem Interessenten ein Angebot grundsätzlich in Form eines 
Untersuchungsvorschlags, in dem die Aufgabenstellung, die zu ihrer Erfüllung zu erbringenden 
Leistungen, der Zeitbedarf für die Untersuchung sowie das zu zahlende Honorar angegeben werden.
Der Interessent erhält den Untersuchungsvorschlag ausschließich zur Entscheidung über die 
Auftragsvergabe der angebotenen Untersuchung. Sein Inhalt darf, wenn nichts anderes vereinbart 
ist, nur im gegenseitigen Einvernehmen ganz oder teilweise veröffentlicht oder an Dritte 
weitergegeben werden. Soweit der Auftraggeber mit dem Auftrag ein Ziel verfolgt, das für das 
Institut nicht offensichtlich ist, weist ihn dieses darauf hin. Der Auftraggeber muss dann schriftlich 
sein Ziel offenlegen. 


	AGB des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM)
	§ 1
	§ 2


